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Aus unserer Schule ergeht der Ruf nach Herabset-
zung der Schiilerzahlen. Die Berechtigung dieses
Rufes erhellt nachdriicklich aus dem Hinweis auf
das Strafwesen: In einer Klasse von vierzig oder
fiinfzig Schiilern hilt es schwer — die Erfahrung
zeigt es tiglich —, der Massenabfertigung zu wider-
stehen. Kollektivstrafen sind hdufiger, als man ge-
meinhin denkt. Auch dem guten Erzieher, dem
bedachten Pidagogen, widerfihrt es, aus Mangel
an Zeit, aus dem Zorn des Augenblicks, eine Ver-
figung zu erlassen, die eine ganze Klasse oder eine
Gruppe scheinbar gleichermalen strafend trifft.
Wobei in dem » gleichermal3en « ein Unrecht liegt,
weil die Strafe nicht auf den Grad des sittlichen
Vergehens des Einzelnen abgestimmt wird. Der
begabte Schiiler, der eine ungeniigende Arbeit
vorweist, bedarf vielleicht einer Strafe wegen
Faulheit, wihrend die gleich ungentigende Arbeit
des schwachen Kindes auf Unvermogen zuriick-
zufithren ist und keine Sanktion verlangt. Die Lei-
stungen der beiden Schiiler unterscheiden sich we-
sentlich: hier Auskneifen und damit sittliches Ver-
sagen, dort Nichtkonnen, aber Wollen des Guten,
und damit sittliche Bewihrung. Der verderbliche
EinfluB der Kollektivstrafe auf die kindliche Seele
ist offensichtlich; denn » die Kinder haben ein selt-
sam feines Rechtsgefiihl, auf das die Erzieher ach-
ten sollen «, hat schon P. Girard festgestellt.

Der gerechten Strafe geht beurteilende und wet-
tende Besinnung des Erzichers auf die sittliche
Haltung des Zoglings voraus. (Eine Strafe aus der
Erregung ist selten gerecht.) Die Erkenntnis aus
dieser Besinnung verlangtin jedem Einzelfalle eine
Entscheidung des Strafenden. Entscheidungs-
freude aber ist nicht jedermanns Sache. Hiufig
entziechen sich gerade ernsthafte Menschen der
Verantwortung einer Entscheidung, durch die ein
Mitmensch betroffen wird. Sie handeln (besser:
handeln nicht) aus einer falschen Demutshaltung
heraus, die ihnen verbietet, die Stellvertretung fiir
das unentwickelte kindliche Sittlichkeitsempfin-
den zu tibernehmen.

Um der Entscheidung auszuweichen, bleiben zwei
Wege, wovon der eine bereits oben angedeutet
wurde: Der Erzieher erstellt ein Strafschema, ein
Gesetzbuch im kleinen, das nur die dulBlere Er-
scheinungsform eines Vergehens erfalt. Oder er
kneift aus auf die andere Seite, zur verpsychologi-
sierenden Milde, d. h. er sucht fir den Straftilligen
solange Entschuldigungsgriinde, bis er glaubt, der
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Strafe entraten zu konnen. Wirkliches Bemiihen
um das Verstehen des kindlichen Versagens, ver-
mischt mit der verzeihenden (oft sentimentalen)
Liebe, dem Helferwillen und der unbewuBten
Scheu vor der Entscheidung hindern ihn an dem
Entschluf3 zur Strafausfillung.

Die Folgen solcher Erziehungsschwichen sind
leicht abzusehen: Der Strafenschematismus bringt
den gutwilligen Schiiler zur Resignation und zer-
stort die Autoritit des Erziehers, indem das Ver-
trauen des Zoglings untergraben wird. Anderseits
wird zuweitgehende Milde des Lehrers vom Schii-
ler als Schwiche empfunden. Das Hinaufschauen
zum fiihrenden Freund geht verloren. Und da dem
Kinde das Gefiihrtwerden Bediirfnis ist, entsteht
hier ein gravierendes Miverhiltnis. In beiden
Fillen ist die ethische Emporbildung des Kindes
in Frage gestellt, und dies doch sollte der Zweck
der Strafe sein, nicht aber die blofie Erreichung
von Disziplin und Zucht oder gar die Befriedi-
gung eines Vergeltungsdranges von Seite des Er-
ziehers.

Strafen ? - Strafaufgaben ? — Korperstrafe ?

__j._.

» Er gibt uns erieherisch viel gu tun.«

»Wenn unser Hans gegebenenfalls nicht pariert,
dann dirfen Sie ihn seelenvergniigt einmal iiber
das Knie biegen, denn daheim mache ich es auch
so «, meinte kiirzlich ein Vater, als er sich bei mir
nach seinem zehnjihrigen Sprofling iiber die schu-
lischen Leistungen erkundigte. »Er gibt uns er-
zieherisch sehr viel zu tun.«

Zwei Tage darauf kommt der gleiche » Hansli«
nachmittags in die Schule. Beim Betreten des
Schulzimmers meldet mir einer seiner Mitschiiler
ganz entristet: » Herr Lehrer, Hans X hat heute
mittag geraucht.« Hierauf zur Rede gestellt, er-
halte ich prompt die Antwort: » Meine Mutter gab
mir zu rauchen. « Telephonisch benachrichtige ich



die gleiche Mutter iiber den Vorfall mit dem Ver-
merk: » So verstehe ich Thre erzieherischen Note
und Sorgen gegeniiberThremzehnjihrigen Hansli. «
Merkwiirdig, in der Schule erweist sich der gleiche
Knabe absolut fiigsam und anstindig. Doch etwas
merkwiirdig! Soll oder darf der Lehrer den Hansli
fir sein Vergehen nun bestrafen und wie? Ich habe
den Knaben nicht bestraft. — Allerdings habe ich
mich tber die Inkonsequenz der Eltern aufgehal-
ten. Ich frage mich in diesem Falle, wer im Grunde
genommen die Strafe verdient hitte. Der » Herr
Sohn « wird frither oder spiter die Antwort geben.
Ubrigens, das sei nur nebenbei erwihnt, verfiigt
dieser Knabe bereits iiber ein ansehnliches Ta-
schengeld, das manchen »Semi« stolz gemacht
hitte. — Was mich aber in der ganzen » Strafangele-
genheit « ganz besonders beunruhigt, ist wohl der
Umstand, dall Hans den grof3ten Teil seiner Frei-
zeit auf der Stralle verbringt und verbringen mul3,
da seine Eltern geschiftshalber fiir ithn keine Zeit
haben. — Was Wunder, wenn der Knabe bei allen
Streichen in seinem Wohnquartier eine nicht un-
wesentliche Rolle spielt. Ein Fall von vielen! — In
all diesen und dhnlichen Fillen ist es fiir die Leht-
person iberaus schwer, irgendwelche Strafmafnab-
men zu treffen.

» Warum erteilen Sie, Ferr Lebrer, nicht mebr Strafanf-
Zgaben?

Alsich noch zur Schule ging, erhielten wir von un-
serm Lehrer nahezu jeden Tag und wegen jeder
Kleinigkeit schon eine Strafaufgabe.« »Und so
hatte Thr Lehrer gewill grolen Erfolg? « »Im Ge-
genteil! Mit der Zeit machten uns diese fast alltdg-
lichen Vorkommnisse absolut keinen ,,Eindruck®
mehr, ja wir Schiiler produzierten Strafaufgaben
am laufenden Band. Doch der arme Schulmeister
irgerte sich maBlos iiber unsere Unverbesserlich-
keit.«— Ja, diesen armen » Patienten « erging es wie
heute noch manch einem. Mit der Zeit wird der
»arme Siinder« einfach immun gegeniiber der-
artigen » Medikamenten «. Der Erfolg ist demnach
groBtenteils eher negativ, oft sogar enttiuschend.
Also, keine Strafaufgaben? — Auf Grund langjihri-
ger Erfahrung glaube ich sagen zu diirfen: Eine
Strafaufgabe zur rechten Zeit verfehlt auch heute
bei einem gewissenhaften Kinde die »heilende «
Wirkung nicht. — Uber die Art der Strafaufgaben
lieBe sich bestimmt gar manches sagen, zu schwei-

genabertiber die Unsitte, hundertmal den gleichen
Satz schreiben zu lassen, wobei der Pfiffikus von
einem Schiiler, um solche handelt es sich in der
Regel, auf die verstindliche Idee verfallen kann,
seinen Vorgesetzten durch sogenannte » Ginse-
fiiBchen « auf eine neue Probe zu stellen. Dannsind
die letzten Dinge schlimmer als die ersten.

Und erst die Korpersirafe!

Vor mir steht ein zwolfjihriger Knabe. Sein Ge-
sicht ist zorngerétet. Er hat sich wihrend der
Pause mit einem Mitschiiler gebalgt und demsel-
ben schlieBlich einen harten FulBStritt versetzt. Nun
steht er da, die Hande in die Hosentaschen vergra-
ben, die Zihne verbissen, den diisteren Blick un-
verwandt auf den Boden gerichtet — stumm. Dabei
geht sein Atem fast ruckweise und zeigt eine un-
beimliche innere Erregung. Auf verschiedene ru-
hige Fragen erhalte ich keine Antwort, aber auch
keinen Blick. So stehen wir uns lingere Zeit wort-
los gegentiber, fiir den Lehrer selbst eine Gedulds-
probe, die sich allerdings lohnt, denn plotzlich 16st
sich der innere Bann des Knaben, und nun ergief3it
sich ein Schwall von Schimpfwértern iber seine
Lippen. Er scheint unsagbar verbittert iiber seinen
Gegner und all seine Helfershelfer, denn er ist of-
fenbar der Unterlegene. Endlich I6sen sich die er-
sten Tropfen von den Augenwimpern, und nun
meint er stoBweise : »Ich bin ja immer und tiberall
der Stindenbock wie dabeim auch. Dort bekomme
ich ohnehin jeden Tag Schlige, aber das ist mir
egal.«

Einen Tag nachher spreche ich mit dem gleichen
Knaben nochmals in aller Ruhe tiber den gestrigen
Vorfall. Dabei enthillt er mir ein Bild grofter Kin-
dernot, eine zerschlagene Bubenseele. Durch die
tagliche korperliche Ziichtigung durch das Eltern-
haus verlor der Knabe das Vertrauen in jede er-
wachsene Person. Dauernde Strafe schidigte die
Beziehungen des Knaben zu seinen Eltern, aber
auch zu seinen Erziehern ganz allgemein. Der
Knabe stellte deshalb seine Lehrer vor grofite, fast
uniiberwindliche erzieherische Probleme, doch
das Elternhaus mit seiner Strafprozedur rif jede
erzieherische Errungenschaft durch die Schule
wieder zusammen.

Strafen zihlen ganz allgemein zu den Autoritits-
mitteln. »Wer sein Kind liebt, ziichtigt es «, »Wer
die Rute spart, liebt sein Kind nicht «, sind alte, be-
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wihrte Weisheitsspriiche. Sparsamer, richtiger
Gebrauch ist hier erstes Erfordernis. Die Art der
Strafe berticksichtigt das Alter und den geistigen
Stand des Schiilers iberhaupt. Nur wenn die Strafe
den Charakter einer » Hilfe iber dunkle Stunden
hinweg « hat, so darf sie als Erziehungsmittel im
weitesten Sinne gebraucht werden. Sie darf auch
in der Schule nicht als ein bequemes enzi/ augen-
blicklicher Gereiztheit auftreten, vielmehr als ein,
wenn auch bitteres Mittel, so doch heilsam und
notwendig, um Ubeltiter vor Schlimmerem zu be-
wahren, Hohen Takt in der Erteilung von Strafen
verlangt die Schonung des Ebrgefiibls. Bildet ja gerade
die Pflege desselben ein wichtiges Erziehungsmitiel
und ein bedentsames Ergiehungszie/, denn innere
Ehre verleiht dem Menschen nach der Religion
den stirksten sittlichen Halt.

Zum Strafproblem auf der Abschlu3-Stufe
Paul Rohner, Goldach

In den ersten Jahren nach dem Seminar triumte
ich von einer straflosen Schule. Leider aber mul3te
ich die bittere Erfahrung machen, dal3 dieses Ideal
einunerfiillter Wunschtraum blieb. Deshalb fragte
ich mich oft:

1. Warum ist die Strafe grandsatzlich notwendig?

Es mag sein, daf} ein unpidagogisches Verhalten
des Lehrers, das Versagen der familidren Erzie-
hung, ein unpsychologischer Unterricht, schlech-
tes Milieu usw. die Ursachen sind von Schiilerver-
gehen, die den Lehrer zu StrafmaBnahmen zwin-
gen. Die gemeinsame Wurzel des Ubels liegt tie-
fer: Seit der Ursiinde im Paradies ist der Mensch
nicht nur gut, sondern auch bése. In seiner Wil-
lensfreiheit kann er sich fiir das Gute oder fiir das
Schlechte entscheiden. » Zwei Seelen wohnen, ach,
in meiner Brust «, klagt der Dichter. An dieser Tat-
sache sieht jene » Pidagogik « vorbei, die behaup-
tet, man solle im Kind einfach a//es wachsen lassen.
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Seit sich unsere Stammeltern dem gottlichen Wil-
len widersetzten und vom Baum der Erkenntnis
allen, widerspricht der Mensch immer wieder dem
gottlichen Gesetz.

Bei verantwortungsbewul3ter erzieherischer Fiih-
rung erkennt und erahnt der, Schiler der Ab-
schlufistufe genau, wie seine Beziehungen zu sei-
nem Schopfer, zu seinen Eltern, zu den Vorgesetz-
ten, zum Mitschiiler, zur Klassengemeinschaft, zu
seinen geistigen und korperlichen Talenten, zur
Schularbeit, zu den geistigen und irdischen Giitern
sich gestalten sollen, damit sie dem Willen Gottes
entsprechen. Wenn nun der Schiiler etwas tut, das
diesem obersten Gesetz (und nicht irgendeiner
Schein-» Schulmoral «) widerspricht, dann, und
nur dann, verdient er Strafe im eigentlichen Sinn.
(Von den feineren erzieherischen Besserungs- und
Zurechtweisungsmalnahmen, die man aber nicht
als Strafe bezeichnen kann, ist jetzt nicht die Rede.)

In diesem Fall klagt beim seelisch gesunden Schii-
ler das eigene Gewissen, also die Stimme Gottes im
Menschen, den Schuldigen an. Das Vergehen er-
zeugtein Schuldgefihl. Subjektiv gesehen soll nun
die Strafe als Sithneleistung mithelfen, den Schii-
ler vom Schuldgefiihl zu befreien und den Willen
zur Besserung wecken. Obijektiv betrachtet soll
durch die Strafe die verletzte sittliche Ordnung
wiederhergestellt werden. Vom pidagogischen
Standpunkt aus mul3 die Strafe unter allen Um-
stinden eine Erziehungs-Hilfe, »ein Heilmittel «
sein. (Dr. Roth.)

11. Wie erreichen wir dieses hohe Ziel der Strafe?

Aufkeinen Fall darf der Schiiler die Strafe als einen
personlichen Racheakt oder als lieb- oder geistlose
Schikane empfinden. » Empfinden , ja, es kommt
darauf an, wie der Schiiler, und nicht wie wir die
Strafe empfinden. Wir sollten uns bemiihen, nicht
so sehr den duBleren Schaden und die Strafe an sich
abzuwigen, als vielmehr den strafwiirdigen Ge-
sinnmumgstehler und die see/ische Wirkung der Strafe.
Kaum bei einer andern ErziehungsmaBinahme
spielt das psychologische Feingefiihl des Erzie-
hers, das Hineindenken und Hineinfiihlen in die
seelisch-geistige Situation des Schiilers eine so ent-
scheidende Rolle wie beim Strafen. Denn hier gilt
im vermehrten Mafle: » Nicht jedem das gleiche,
sondern jedem das Seine.« Ubrigens lautet auch ein



	Strafen? : Strafaufgaben? : Körperstrafe?

